
 

 
Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes 
„Bahnhof Schönwalde-West“ in der Gemarkung Schönwalde, Gemeinde Wandlitz, im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
 
 
Die Gemeindevertretung Wandlitz hat in der Sitzung am 18. Juni 2020 mit Beschluss-Nr. BV-
GV/2020-0153 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhof Schönwalde-West“ beschlossen. 
Der Entwurf mit den Zielen und Zwecken sowie möglichen Auswirkungen der Planung liegt 
 
                                  vom 04. März bis zum 18. März 2024 
 
im Hochbauamt (1. OG Neubau) der Gemeindeverwaltung Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 157 
während folgender Zeiten: 
 
montags, mittwochs, donnerstags  von 8 - 12 Uhr und 12.30 - 15 Uhr 
dienstags                                           von 8 - 12 Uhr und 12.30 - 18 Uhr  
freitags                                              von 8 - 12 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann 
Anregungen ausschließlich zum Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden im Sachgebiet 
Bauleitplanung zur Niederschrift vorgebracht werden. Der Entwurf ist auch auf unserer 
Internetseite unter www.wandlitz.de/blp  *Bauen und Wohnen * Bauleitplanung * Aktuelles/ 
Auslegungen * sowie unter https://www.geoportal-wandlitz.de hinterlegt.  
 
Nicht fristgerecht angegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan „Bahnhof Schönwalde-West“ gemäß § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 e Datenschutz- Grundverordnung und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangabe abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 
Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
Baugesetzbuch (Art. 13 Datenschutz- Grundverordnung), welches mit ausliegt. 
 
Der beiliegende Flurkartenauszug mit dem gekennzeichneten Geltungsbereich ist Bestandteil 
dieser Bekanntmachung. 
 
 
Wandlitz, den 30.01.2024  
 
 
gez. Oliver Borchert 
Bürgermeister 
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